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A N T R A G
des Gemeinderates an den Einwohnerrat betreffend Kreditbe​gehren von Fr. 25'000.( für die Machbarkeitsstudie für eine Schiesssportanlage im Chütt 

Sehr geehrte Frau Präsidentin

Sehr geehrte Damen und Herren

Im Jahre 2002 läuft die Übergangsfrist der Lärmschutzverordnung ab. Die Schiessanlage im Eigi erfüllt die Anforderungen der Lärmschutzverordnung nicht und es muss befürchtet werden, dass der Kanton nach Ablauf der Übergangsfrist die Schiessanlage schliesst. Weil das eidg. Departe​ment für Bevölkerungsschutz und Sport am obligatorischen, ausserdienstlichen Schiessen fest​hält, hat der Gemeinderat im Mai 1999 ein Projekt zur Lärmsanierung der Schiessanlage Eigi ausar​beiten lassen. Dieses sieht vor, beim Schützenhaus im Eigi Schiesstunnels installieren zu lassen. Bei vier Liegenschaften würden bei dieser Lösung die Grenzwerte allerdings immer noch über​schritten. Es müssten Lärmschutzfenster eingebaut werden. Das Baudepartement hat aber we​gen der Grenzwertüberschreitung die Erteilung einer Baubewilligung verweigert und den Ge​meinderat aufgefordert, Alternativen zum bestehenden Standort zu prüfen. Eine Möglichkeit wäre, dass die Wettinger Schützen Gastrecht auf einem anderen Schiessstand erhielten. Abklärungen mit den umliegenden Gemeinden haben jedoch ergeben, dass diese bei ihren Schiessanlagen keine freie Kapazität haben und somit keine Schützen aus Wettingen aufnehmen können. Es wäre auch denkbar, dass das "Obligatorische" noch im Aesch absolviert würde und das Sport​schiessen ausgelagert würde. In diesem Fall würde die kaum akzeptable Lösung entstehen, dass die Feldschützengesellschaft als Eigentümerin des Schiessstandes im Aesch in ihrer eigenen Anlage nicht mehr schiessen könnte und das Schützenhaus nur noch der Gemeinde zur Verfü​gung stünde. Eine solche Lösung wäre kaum realisierbar und käme aus vereinspolitischen Grün​den kaum in Frage. Bis zur Stilllegung der Schiessanlage im Aesch hat der Kanton eine letzte Frist bis 1. April 2002 eingeräumt. Mit Schreiben vom 14. Februar 2001 wird zudem mitgeteilt, dass eine Verlängerungsmöglichkeit nach den Bundesvorschriften nicht vorgesehen sei.

Gestützt auf die neue Situation wurde eine technische Arbeitsgruppe, bestehend aus Vertretern der Gemeinde und der Schützen gebildet, mit dem Auftrag, Grundlagen für eine Schiesssportan​lage im Chütt zu erarbeiten. Die Meinung ist, dass alle Schiessstände (Eigi, Limmatau sowie div. Standorte des Druckluftschiessens) im Chütt zusammengefasst werden sollten. Der Gemeinde steht dort ein Grundstück in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen zur Verfügung, das für eine Schiessanlage reserviert ist. Eine Schiessanlage im Chütt hätte auch auf andere Gebäude Auswirkungen, wie Pfadiheim, Vereinshaus von Natur- und Vogelschutzverein und des Deut​schen Schäferclubs. Mit diesen Vereinen ist der Gemeinderat ebenfalls in Kontakt getreten. Be​troffen wäre im Übrigen auch der Vitaparcours.

Um die Planung breit abzustützen, wird folgende Vorgehensweise vorgeschlagen:

1. Machbarkeitsstudie

Die langfristige Baugebietsgrenze bildet die Lugibachachse. Im Osten der Gemeinde besteht noch das einzige grössere Baugebietsentwicklungsgebiet. Um die genauen Auswirkungen der Schiess​sportanlage Chütt auf ein mögliches Baugebiet Ost aufzuzeigen, sind umfangreiche Abklärungen, insbesondere Lärmmessungen nötig. Ein Lärmgutachten müsste aufzeigen, ob durch die geplante Schiessanlage eine Baugebietserweiterung ohne Einschränkungen möglich ist. Ferner ist zu prüfen, ob bei Planungswertüberschreitungen für Wohnzonen allenfalls in Teilbe​reichen Gewerbezonen realisiert werden könnten oder ob eine Baugebietserweiterung gänzlich verunmöglicht wird. 

Im Weiteren müssen die Erschliessungsprobleme studiert werden, welche verwaltungsintern un​tersucht würden. Für die Pfadi, den Natur- und Vogelschutzverein sowie für den Deutschen Schäferclub müsste nach neuen Lösungen gesucht werden, insbesondere wäre zu prüfen, ob beste​hende Einrichtungen diesen Vereinen übergeben werden könnten.

Gestützt auf eine Offerte des Büros Grolimund und Partner, Aarau, werden die Kosten für eine lärmtechnische Machbarkeitsstudie auf Fr. 25'000.( veranschlagt. Das Büro Grolimund und Part​ner hat schon das Lärmgutachten zur Schiessanlage Eigi erstellt.

2. Vorprojekt Schiessanlage

Gestützt auf die Resultate der Machbarkeitsstudie kann das Vorprojekt, welches als Grundlage für das Bauprojekt dient, erarbeitet werden. 

Gestützt auf eine Offerte des Büros Aeschbach AG, Zürich, werden die Kosten für das Vorprojekt auf Fr. 39'000.( veranschlagt. Das Büro Aeschbach AG hat die Schiessanlage in Spreitenbach geplant. Ein entsprechender Kredit würde verlangt, sobald die Arbeiten der ersten Etappe vorlie​gen.

3. Bauprojekt Schiessanlage

Gestützt auf die Resultate des Vorprojektes kann das Bauprojekt erstellt werden. Das Bauprojekt dient als Grundlage für eine Volksabstimmung und für das Baugesuchsverfahren. Eine Offerte für diese Arbeiten wurde noch nicht eingeholt, weil der Aufwand erst nach Vorliegen des Vorprojekts definiert werden kann.

Die abgestufte Vorgehensweise bietet den Vorteil, dass der Einwohnerrat in jeder Phase in die Diskussion über die Anlage eingreifen kann und zu den Auswirkung auf die Siedlungsentwicklung von Wettingen Stellung nehmen kann.
Dem Einwohnerrat wird beantragt, folgenden Beschluss zu fassen:

BESCHLUSS DES EINWOHNERRATES

Für eine Machbarkeitsstudie zur Schiesssportanlage Chütt wird ein Kredit von Fr. 25'000.( be​willigt.

Wettingen, 1. März 2001
Gemeinderat Wettingen

Dr. Karl Frey 
Karl Meier


Gemeindeammann 
Gemeindeschreiber
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